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Merkblatt zur Vergabe des  
Sächsischen Lehrpreises 2018 

Worum geht es beim Sächsischen Lehrpreis? 

Mit dem Sächsischen Lehrpreis wollen wir die Leistungen der Lehrenden 
an den sächsischen Hochschulen und der Berufsakademie Sachsen würdi-
gen. Mit ihm wollen wir hervorheben, wie wichtig gute Lehre für den 
Wissenschafts- und Kulturstandort Sachsen ist. Die für den Sächsischen 
Lehrpreis nominierten Vorschläge sollen unter anderem dazu dienen, den 
Studienerfolg zu erhöhen, Qualitätsstandards in der Lehre zu verbessern 
und weiterzuentwickeln, den Absolventen herausragende fachliche, me-
thodische, künstlerische und/oder soziale Kompetenzen zu vermitteln 
und die hochschuldidaktischen Qualifikationen systematisch zu verbes-
sern. 
 

Wer kann vorgeschlagen werden?  

- Einzelpersonen, die an einer Sächsischen Hochschule bzw. der Berufs-
akademie eigenverantwortlich lehren,  

- Arbeitsgruppen mit in der Regel nicht mehr als fünf Mitgliedern, wo-
bei der Vorschlag erkennen lassen muss, welche Beiträge zur Lehre 
die einzelnen Personen geleistet haben. 

 
 

Achtung: Personen, die den Sächsischen Lehrpreis bereits einmal 
erhalten haben, können nicht erneut vorgeschlagen werden.  

 

 

 

Was gibt es zu gewinnen? 
Jeweils in der Kategorie Berufsakademie, Universitäten, Fachhoch-
schulen – Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunsthoch-
schulen beträgt das Preisgeld 10.000 €.  
 
Das Preisgeld kann nach freier Entscheidung des Preisträgers verwendet 
werden.  
 
Wie verläuft die Auswahl? 

Für den Lehrpreis an Hochschulen schlagen die Rektorate der Hochschu-
len gemäß § 1 Abs. 1 SächsHSFG Lehrende einer oder mehrerer Hochschu-
len vor. Den Vorschlägen (Lehrende und Leistung) ist eine Stellungnahme 
des jeweiligen Senats, insbesondere ein zustimmendes Votum der Gruppe 
der studentischen Senatoren, beizulegen. 
 
Für den Lehrpreis an der Berufsakademie Sachsen schlägt der Präsident 
im Benehmen mit den Direktoren der Staatlichen Studienakademien Leh-
rende der Berufsakademie Sachsen für den Lehrpreis vor. Den Vorschlä-
gen (Lehrende und Leistung) ist eine Stellungnahme des jeweiligen Örtli-
chen Beirats, insbesondere ein zustimmendes Votum der Gruppe der stu-
dentischen Vertreter, beizulegen. 
 

Bis wann und in welcher Form sind die Anträge einzu-
reichen?  

Die Anträge (maximal drei pro Hochschule bzw. Studienakademie) 
sind ausschließlich in Form der Antragsformulare bis spätestens 
10.08.2018 elektronisch unter  
referat32@smwk.sachsen.de im SMWK einzureichen. 
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Optional und als separates Dokument können maximal fünf Seiten Anla-
gen, welche mit dem eingereichten Vorschlag in Zusammenhang stehen, 
eingereicht werden. Anlagen, die mehr als fünf Seiten umfassen, werden 
im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt. 
 
Die Formulare stehen unter  
http://www.studieren.sachsen.de/6116.html zum Download bereit.  
Anträge, die den formalen Anforderungen (vollständig ausgefülltes An-
tragsformular, eingehaltene Seitenbeschränkungen) nicht entsprechen 
oder die nach dem 10.08.2018 im SMWK eingereicht werden, können 
leider nicht berücksichtigt werden. 

 

Was passiert, nachdem die Anträge eingereicht wor-
den sind? 

Sie werden von einer vom SMWK eingesetzten Jury begutachtet und be-
wertet. In einer abschließenden Jurysitzung im Herbst 2018 werden die 
Nominierungsvorschläge diskutiert und die Preisträger bestimmt.  
 
Die neunköpfige Jury setzt sich wie folgt zusammen:  
- ein Vertreter des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen  
- zwei Vertreter der Studierenden (einmal Hochschulen, einmal Berufs-

akademie Sachsen) 
- fünf national und international ausgewiesenen Experten aus dem Di-

daktik-, Wissenschafts- und Hochschulbereich 
- ein Vertreter des SMWK 

 
Der genaue Ort und Zeitpunkt zur Preisverleihung wird rechtzeitig durch 
das SMWK bekannt gegeben. 
Die Namen der Preisträgerinnen und Preisträger und die Darstellung ihrer 
Leistungen in der Lehre werden veröffentlicht und der Presse mitgeteilt. 
 
 

 

Noch Fragen? - Ansprechpersonen im SMWK 

Franziska Heinrich, Referat 32 (Universitäten und Kunsthochschulen) 
Tel.: 0351/564 6322 
 
Jacqueline Beyer, Referat 32 (Universitäten und Kunsthochschulen) 
Tel.: 0351/564 6324 
 
E-Mail: referat32@smwk.sachsen.de 
Internet: www.studieren.sachsen.de 
 

 
Preisträger des Jahres 2016 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! 


